
Gewaltverbot 122

Gewaltanwendung sein. Deshalb 
darf eine durch Gewaltanwendung 
oder -androhung vollzogene territo
riale Aneignung nicht als rechtmäßig 
anerkannt werden. Jeder Staat hat 
die Pflicht, sich der Organisierung, 
Anstiftung, Unterstützung von oder 
der Teilnahme an Bürgerkriegs
oder Terrorakten in einem anderen 
Staat zu enthalten. Er darf auf sei
nem Territorium keine Aktivitäten 
dulden, die auf die Begehung solcher 
Handlungen gerichtet sind. Darunter 
fällt auch das Verbot, irreguläre 
Streitkräfte oder bewaffnete Söldner
banden zu bilden oder zu unter
stützen, die in einen anderen Staat 
einfallen sollen. Die Staaten haben 
die Pflicht, sich jeder Gewaltanwen
dung gegenüber den noch unter Ko
lonialherrschaft stehenden Völkern 
zu enthalten, die diese Völker ihres 
Rechts auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit beraubt; daher ist 
der Widerstand solcher Völker gegen 
die Aufrechterhaltung des Kolonia
lismus, der eine ständige Gewalt
anwendung gegen sie ist, und dessen 
Unterstützung rechtmäßig. Die An
drohung oder Anwendung jeglicher 
Formen von Gewalt als Mittel zur 
Regelung internationaler Probleme 
stellt die Verletzung eines zwingen
den Grundprinzips des geltenden 
Völkerrechts dar. Sie ist, auch soweit 
sie mit anderen Mitteln als unter 
Einsatz bewaffneter Gewalt erfolgt, 
ihrem Wesen nach eine den Frieden 
bedrohende Handlung. Die gefähr
lichste Form der Verletzung des 
umfassenden völkerrechtlichen G. 
stellt jedoch die Anwendung be
waffneter Gewalt, die bewaffnete 
Aggression, dar. Deshalb verurteilt 
das Völkerrecht den Aggressions
krieg als Verbrechen gegen den 
Frieden, das die Verantwortlichkeit 
auf Grund des Völkerrechts nach sich 
zieht. Daraus folgt einmal, daß im 
Falle einer bewaffneten Aggression 
dem angegriffenen Staat das Recht 
auf individuelle oder kollektive 
Selbstverteidigung zusteht, bis der

Sicherheitsrat der Vereinten Natio
nen die zur Aufrechterhaltung des 
Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen hat (Art. 51 der UNO- 
Charta). Der Sicherheitsrat der UNO 
kann, wenn er feststellt, daß eine 
Angriffshandlung, ein Friedensbruch 
oder eine Friedensbedrohung vor
liegen, alle zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung des Friedens 
und der internationalen Sicherheit 
erforderlichen Maßnahmen, ein
schließlich der Anwendung bewaff
neter Gewalt bzw. von anderen 
Zwangsmaßnahmen politischer oder 
ökonomischer Art, gegen den Ag
gressor-Staat durchführen (Art. 39, 
41 und 42 der UNO-Charta). Zum 
anderen ist der Staat, der das G. 
durch den rechtswidrigen Einsatz von 
bewaffneter Gewalt verletzt, hierfür 
politisch und materiell verantwort
lich. Gegen ihn können Sanktionen 
verhängt werden, wie z. B. zeitwei
lige Beschränkungen in der Aus
übung bestimmter Souveränitäts
rechte, Durchführung von Ab
rüstungsmaßnahmen sowie die Auf
erlegung der Pflicht zur Wieder
gutmachung für die verursachten 
Schäden (Reparationen). Aber auch 
Einzelpersonen, die der Planung, 
Vorbereitung, Einleitung oder 
Durchführung von Aggressionskrie
gen schuldig sind, sind hierfür auf 
Grund des Völkerrechts individuell 
wegen Verbrechens gegen den Frie
den verantwortlich (vgl. Londoner 
Viermächteabkommen vom 8.8.1945 
und Statut des Internationalen Mi
litärgerichtshofs in Nürnberg, Art. 6, 
Buchstabe a). Diese Formen der völ
kerrechtlichen Verantwortlichkeit für 
die Vorbereitung und Durchführung 
einer Aggression wurden gegenüber 
den Aggressorstaaten des zweiten 
Weltkrieges verwirklicht. Gegenwär
tig gehen die Bemühungen der 
UdSSR und anderer sozialistischer 
Staaten dahin, die Wirksamkeit des 
völkerrechtlichen Verbots der Ag
gression und der Unterbindung und
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